
Die Frauen- und Kinderschutz einrichtung des Ostalbkreises  
wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit 

und Integration aus Mit teln des Landes Baden-Würt temberg

FRAUEN- UND 
KINDERSCHUTZEINRICHTUNG  
DES OSTALBKREISES

WENDEN SIE SICH BIT TE 
AN DIE POLIZEI 

Polizei Schwäbisch Gmünd  
Telefon 07171 3580

ODER AN DAS HILFETELEFON  

Das Hilfetelefon ist 365 Tage im Jahr  
24 Stunden am Tag kostenlos erreichbar.

ODER AN DIE BERATUNGSSTELLE

Landratsamt Ostalbkreis
Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
und Platzverweisverfahren
Stuttgarter Straße 41 
73430 Aalen
Frau Schröder
Telefon 07361 503-1562

IN DRINGENDEN  
FÄLLEN

SO KÖNNEN SIE ZU UNS KOMMEN

Betroffene Frauen nehmen telefonisch 
Kontakt mit uns auf. Der Kontakt kann auch 
über die Polizei, Beratungsstellen oder 
andere Einrichtungen erfolgen. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf,  
wir beantworten gerne Ihre Fragen: 

FRAUEN- UND 
KINDERSCHUTZEINRICHTUNG  
DES OSTALBKREISES
Postfach 1324 

73503 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 2426
Telefax 07171 604538
frauenhaus@ostalbkreis.de

Die Mitarbeiterinnen sind  
Montag bis Freitag von 9:00 – 13:00 Uhr 
(in der Regel auch nach 13 Uhr) 
erreichbar.

„Jeder hat das Recht auf Leben 

„Jeder hat das Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit…“

und körperliche Unversehrtheit…“  

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,  

Artikel 2 Abs. 2
Wenn Sie an uns spenden möchten:
Förderverein der Frauen- und 
Kinderschutzeinrichtungen im Ostalbkreis e.V.
Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE04 6145 0050 0440 8184 50
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IN DER FRAUEN - UND 
KINDERSCHUTZEINRICHTUNG

erhalten Sie Unterstützung, Beratung und 
Begleitung durch qualifizierte pädagogische 
Mitarbeiterinnen.

Frauen mit akuter Suchtmit telabhängigkeit 
und schwerwiegenden psychischen 
Problemen, sowie Frauen ohne festen 
Wohnsitz können nicht aufgenommen 
werden.

DAS ERWARTET SIE BEI UNS

Sie bewohnen zusammen mit ihren Kindern 
ein Zimmer mit eigenem Bad. Küche und 
Wohnzimmer werden gemeinsam mit 
anderen Bewohnerinnen genutzt.

Sie sind für sich und Ihre Kinder selbst 
verantwortlich und versorgen sich selbst. 
Ihre alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen, 
Kochen und Waschen etc. organisieren Sie 
eigenverantwortlich.

Regelmäßige Einzelgespräche und 
wöchentliche Hausversammlungen geben 
Ihnen Unterstützung und regeln das 
Zusammenleben. 

GEWALT KANN SEHR VIELE 
UNTERSCHIEDLICHE FORMEN HABEN

• körperliche Gewalt
• sexuelle Gewalt
• seelische Gewalt
• ökonomische Gewalt
• soziale Gewalt

SIE KÖNNEN ZU UNS KOMMEN

wenn Sie vorübergehend einen Zufluchtsort 
und Schutz benötigen, weil Sie seelische, 
körperliche, sexuelle, soziale und/oder 
ökonomische Gewalt erfahren haben und von 
akuter oder drohender häuslicher Gewalt 
betroffen sind.

Bei uns finden Frauen mit Ihren Kindern 
unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, 
finanziellen Situation oder sexuellen 
Orientierung Beratung, Zuflucht und 
Unterstützung.

• Wir bieten Ihnen eine vorübergehende
und anonyme Wohnmöglichkeit.

• Sie können bei uns Abstand von erlebten
Gewalttaten gewinnen und neue Lebens-
perspektiven entwickeln.

BERATUNG UND BEGLEITUNG

• Beratung und Hilfe bei finanziellen,
rechtlichen, bürokratischen und
medizinischen Fragen

• Gespräche zur Verarbeitung der
Gewalterfahrungen

• Begleitung bei der Zukunftsplanung und
Entwicklung neuer Perspektiven

• Unterstützung in Erziehungsfragen

• Wir vermit teln Ihnen bei Bedarf
weitergehende Hilfen anderer sozialer
Einrichtungen

• Gruppenangebote für Frauen und Kinder

• Wohnen in Gemeinschaft mit Frauen
und Kindern, die ähnliche Erfahrungen
gemacht haben

UNTERSTÜTZUNG  
FÜR MÄDCHEN UND JUNGEN

• Hilfe bei Bewältigung von
Gewalterfahrungen

• Unterstützung beim Zurechtfinden
in der neuen Situation

• Freizeitpädagogische Angebote

FRAUEN- UND 
KINDERSCHUTZEINRICHTUNG 
DES OSTALBKREISES
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